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ierzogin zu
!ber - und Nieder-!

lr Wum Uhercsia
von Gottes Gnaden Rdm.

'ayserin , in Germanien , zu
»Ungarn , Höheim , Zalmatien,
Kroatien, Wavomenrc. Königin;

; Kerzogin zu Hurgund,
Schlesien , zu Hraband , zu Way-

land , zu Meyer , zu Wrnten , zu Irain , zu Mantua,
zu Varma,und Macenza , zu Kimburg , zuKuzenburg,
zu Geldern , zu Wrtemberg ; Warggrafin des Geil.
Römischen Reichs , zu Wahren, zu Wurgau , zuWber-
und Weder - Kaußniß ; Würftin zu Wchwaben , und Me-
benbürgen ; gefürstete Dräfinzu Habsburg, zuMandern,
zu Zyrol , zu Ifyrt, zu Kydurg, zu Dörz/ zu Gradisca,
und zu Mrtois ; Mandgrafinin Ulsaß,Gräfin zu Mamur,

?rau auf der Dindifchen March , zu Kortenau , zu
laltns , und zuMcheln ; Herzogin zu Mothringen und
»arr ; Groß - Herzogin zu Uoscana, re. rc.

'ntbieten allen , und jeden Unsre « getreuesten geist - und weltlichen
Standes -Persvnen , Burgern , Jnnsaffen,und Unterthauen , was

Standes , Würbe , und Weesen sie immer seyen , welche in diesem Erz-
Herzogthum Oesterreich unter der Ennß befindlich , oder darinnen begü¬
tert sind , insonderheit aber allen hohen , und niederen Obrigkeiten , und
Abhandlungs - InÜÄvÄN Unsere Kaiserlich - Königliche und Landesfürstl.
Gnad , auch alles Gutes : Und geben hiemit gnädigstzu vernehmen , daß
nachdemr Uns in Bettes des unterm6'«> sllnü i/zy . allergnädigst erlaffen-
und publicirten Erbschasts- Steuer -Patents die treugehorsamstk Stände,

A und

6

K



Ov <r

«

lind Unsre Gerichts -Stellen, alsAbhandlungs - Inftarr/e » um Erläute¬
rung einiger vorbefundenen Anständen, und Unsere höchste Entschlieffung
über verschiedene immittelst vorgekommen - zweifelhafte Fälle allerunter-
Nhänigst allcrgehorsamst gebette», Wir , um diese Erbsteuer ohneallerBe-
<rru»g ei»zuheben , und hierzu eine sichere iviodalitat einhellig festzustellen,
derRothdurft zu sey« befunden haben , Unsere diesfalls von Zeit zu Zeitgnä¬
digst ertheilte Refolutiones nebst denen weiters bestimmten Einbringungs-
Modalitäten neuerdings über das vorhin in Sache » emanirte Patent zu
jedermanns Rachricht , auch zudem Ende zumDruck zu befördern,undmit¬
tels gegenwärtigenPatents kund zu machen, damit zugleichdie sammentliche
Abhandlungs -Stellen hiernach gleichförmig fürgehrn , unddje dieser Erb-!
steuer unterliegende Partheyen selbst der abzureichen habenden Gebühr hal¬
ber ihre Richtschnur nehmen können . Und zwar so viel den Steuer -Ab-
»ahm , und dessen Betrag sechsten belanget, so wollen Wir

Ek^ tus : ad §Phum i m "ra des unterm6m Junii1759 . publi-
cirtenErbschafts-Steuer -Patents gnädigst gestatten , daß , wofern je«
mand bey Errichtung desInventarii , oder gepstogener VerlaffenschastS-
Abhandlung etwa ein- oder anderePallivSchuld anzusagen , und in
Abzug zu stelle» übersehen , oder hiervon noch nicht gewust , mithin von
solchemQuantodiese Steuer bezahlet hatte , selber uachhin, wann eini¬
ge wahreCreditores , auch nach em-oder mehreren Jahren zum Vorschein
kommen , bey Unserer in Crbfchafts - Steuer - Sache» angeordneten Hof-
OominWon sich zu melden , und die wegen nicht beschehener Ansage
diesesPaflmüber die Gebühr bezahlte Steuer -Ynotam nach beschehener
Liquidation aus der Ständische» Caffazurukzuforderen berechtiget seyer
Nicht minder

Andertens : Gleichwie derCrbsteuer- Eundu8jene Unkosten zu
tragen hat , welche bloß zu Einbringung des Erbsteuer-Betrags verwen¬
det werde» müssen , also bewilligen Wir auch gnädigst , daß , wann
alleinig in Ansehung der auszumessenden Erbsteuer denen Partheyen die
Schätzung derenImmobilienso wohl , als des Golds , Silbers , Ge«
schmuks , oder sonstiger derowegenzu schätzen kommenden Effekt« aufer--
leget wird , solch - auswendende Schätzungs- Unkosten , oder in andere
Weege dießfals erforderliche Auslagen ebenfals von demCrbsteuer-Eun-
do bestritten , dahergegen von dem Erben ', so diese bezahlet , selbe an,
dem Erbsteuer - Betrag selbsten anwiederum in Abzug gebracht werden
könne».

Drittens : Haben Wir den §pbu »> gedachten Patents in An¬
sehung dessen, was von dem Vermögen eines mit Tod abgehende» Ehe-
GattenS dem überlebenden Theil durch Erbschaft , oder Dermachtnuß zu¬
fallet , dahin mildest zu erläuteren bestmden , daß nicht der dritte Theil

dessen,
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dessen , was ein Ehe - Gatt von dem anderen durch Teflament überkom-
met , sondern der dritte Theil der ganzen Lubüanr , oder des sammentlichen
nach Abzug deren Schulden , und Funeralien von dem verstorbenen
hinterlaffend-reinen Verlassenschafts - Vermögen von der Steuer befteyet
bleibe , und nur das senige , was ein Theil von dem andern über 'das
Drittel , an Eigcnthum , oder Frucht - Genuß mchrers erhaltet, , der
Steuer unterliege, dergestalt, daß , wann der verstorbene Ehe-Gatt nach
Abzug deren Funeralien ^ & Paifivorum 30000 . st . reines Vermögen
hinterlieffe , und dem überlebenden Theil daraus nicht mehr dann
10000. st. zukommeten, davon nichts zu entrichten , was aber demselben
übersothanue 10000 . st . aus ein , oder andere Art fub Titulo einer
Vermächtnüß zuflieffete, mit 10. per Lsmo zu versteuren wäre , ausge¬
nommen , wann von dem verstorbenen Ehe- Gatt die vorhandene Kinder
zu Erben eingesetzt , und dem überlebenden Theil gegen Erziehung der
Kinder , der Frucht -Genuß von dem ganzen Vermögen verschaffet wurde,
der ganze Frucht - Genuß aber kaum zu Erziehung der Kinder erkleklich
wäre , in welchem Fall die Verlaffenschast .von der Crbstruer gäntzlich
stey zu lassen wäre. Wie ingleichen

Viertens : In Bettes der zwischen Eheleuten in denen HeuratS.
Briefen öfters bedungenen Communionis bonorum univerfalis beydenr
uuterthänigm Bauern- Volk das Vermöge« , welches dem überlebenden
Theil kraft solchen Heurat = Contra<ä$ zufallet , von der Erbschafts-
Steuer gänzlich befteyet seyu , ausser dem Bamen Stand aber die über»

. lebende Ehe - Person von zweyen Dritteln der Helfte des gesammte»
Vermögens , mithin wann zum Beyspiel das loral-Vermögen 1200 . ff.
betragete , von 400 . st. die Erbsteuer entrichten solle , welches auch in je¬
nem Fall , wann in den Che. - Packten die Communio bonorum nur auf
t>eit acquaeftum , oder was währender Ehe erworben , erobert , öderer»
erbet werdenwird , auf gewisse Maaß verstanden, folgsam bey stch ereig¬
nenden Todfall das von beeden Theilen eroberte , oder ererbte Gut zu¬
sammen geschlagen, die dem überlebenden Theil davon Kraft Heurat-
Briefs eigenthumlich zugehörige Helfte von der Erbsteuer fteygelaffen,
die andere Helfte aber in die Maffam des Verstorbenen gezogen , und
wann sodann von dem ganzen Vermögendes Erblassers mehrers , als der
dritte Theil dem überlebenden Ehe-Gatt zuflieffete, von diesem fuperpius
die Erbsteuer bezahlet werden solle.

Fünftens : Sind jene Geschanknuffen unter denen Braut -Per¬
sonen , wovon sie alsogleich das Eigenthum erlangen , von der Crbstruer
ftey zu halten , wie auch das Heurat - Gut , oder die blosse Dos , warm
gleich selbes der überlebenden Ehe-Gattin zurukfallet , oder dem überleben¬
den Ehe « Gatt ex packti? «loralibns verbleibet , niemalen der Erbsteuer
unterlieget ; jene Schanknuß hingegen, welche allererst nach ^eines Ehe-
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Gatten Tod dem andere» eigenthumlich zufallet / ob fie schon in dem
Heurats ' Contradals ein Wiederlag auf überleben , oder als ein frey-
eigenes Gut bedungen worden , hat der Erbschaft-Steuer in so weit zu-
«ntekliegen , als solche entweder allein , oder mit Cinrechnung dessen , was
der überlebende Che-Gatt sonsten durch Vermächtnuß überkommet , den
dritten Theil des von dem Verstorbenen hinterlassenden Vermögens überstei¬
get , jedoch werden die wittibliche Unterhaltungenex padis dotalibus,
welche vermög §phi n mi des Erbsteuer - Patents bereits frey erkläret
worden , dießfallS in keine Aufrechnung zu bringen feyn , wohl aber je¬
ne Unterhaltung , oder Genuß , so der Wittib durch letztwillige Difpolv-
tion , oder sonstige Schanknuß zugedacht wird. Wvbey Wir auch

.. . . Sechstens : Allergnädigst gestatten , daß alle Geschänknuffen,
'welche ausser deren eigenen Eltern denen Braut-Personen geschehen , nicht
weniger die ausser deren eigenen Eltern denen Braut - Personenconfti-
mixende Heurat-Güter , Wiederlag , Wittibliche Unterhaltung, oder an¬
dere zu besserer Brstreittung des Hauß - Weesens zusagend - jährliche
Beyträge , in so weit als solche , wann sie von denen eigenen Eltern ge-
scheheten , die Besreyung genicssen , gleichermassen von der Erbsteuerfrey.
gelassen werden sollen. Massen auch bey den Elteren sich Zufälle ereignen
können, daß solche Verschreibungen nicht beständig bestehet seyen : Nicht
minder

Sicheudtus \ Ad §’ hum 3’ ’"’" des Patents jenes Quantum,
welches die Kirchen von ihren Pfarrernex lege , aut üatutodergestalt
ererben , daß der Pfarrer mit solchen anderst zu dilponiren nicht berechti¬
get wäre. Wie nicht weniger
- > 5(d)tCtt$ t Diead pias Imagines& Loca religiofa fpecifice in
pretiosisbloß zur Zierde vermachendebegata von der Erbsteuer bestehet
verbleibe ».

Neuntens : Werden auch jene kleineLegata , so zwar mit ioo.
oder mehreren Gulden verschaffet worden , wovon aber nach Abzug der
abzunehmenden Sterb - 'Pax , oder Abfahrt-GeldsdemLegatario effedive
nicht loo . fl. zvkommen , von der Crbsteuer freygelassen , Und zumale»

Zehendens: Ad 4""Ndie in einer Verlassenschaft be-
findliche Hauß - Einrichtung , wie auch der ausgemessene Antheil an Vi-
dualien- Vorrath von dem Abttag der Crbsteuer alda bereits ausgenom¬
men worden ist , so wollen Wir dießfalls ferners gnädigst verordnet haben,
solche von der Crbsteuer besteyte Ulleden , undMobilienoder freygelas¬
sene Vidualien-Antheil dergestalten anzusehen , als wann selbe , oder auch
das durch deren Verkauf erlöste Geld in der Verlaffenschaft niemahlen



befindlich gewesen wäre , folgsam hat kein Erb , wann die ihme zufallen¬
de Verlassenschaft nicht ausser deme das Patentmäßige Quantum errei-
chete , eine Erbsteuer abzuft'lhren : weder sind ermeldte ausgenommene
LtkeÄen bey Verfassung der Crbsteuer - Lonügnarion in Empfang dem
Statui adivo beyzuietzen . Wir wollen auch

Etsfttllst ad 5 '°" des ofterwehnten Patents verordnet
haben , daß das unterthänige schon mit 5 . pro Cento anderer Abgaben
belegte Verlassenschafts - Vermögen nicht allein in jenem Fall , wann sol¬
ches von würcklichen Unterthanen , sondern auch , wann derley untettha-
nige Realitäten , welche denen Rußicai - Praellatiaimt unterliegen , zur
Zeit von Herrschaften sechsten besessen werden , inBetref der Erbsteuer
uur mit z . pro Lento beleget werde. Wie ingleichen

Zwölftens : Don dem nicht unterthanigen Vermögen ^ wann
von selbem das lurisdiÄions -Abfahrt-Geld mit 5 . pro Lento , oder darü¬
ber bezahlet werden muß , die Erbsteuer ebenfalls nur zur Helste abge¬
nommen , dabey aber sothanes Abfahrt- Geld , weilen die Erhsteuer - Ge¬
bühr erst nach Abzug aller auf dem Vermögen haftenden Onerum Platz
haben kan , jedeSmalen vvrherv , und sodann erst nach dessen Abzug
von der übrig verbleibenden Verlassenschaft die ausfallende Erbsteuer- Ge»
bühr mit 5 . pro Lentoeingedracht werden solle. Ansonsten wird

DieyZtöestötllst Ad §phnm 7mnm von dem zufallenden Ma¬
jorat -- oberFidei commifs- Silber, und Geschmuck, weilen die Luecello-
re8 hievon keinen Nutzen beziehen , sondern nur den Gebrauch ohne Ein¬
kommen , und solches ohne Veräußerung anwiederum sogestalten zu verlas¬
sen haben , keine Erbsteuer abzunehmen seyn . Annebens Wir

VlkMötllökNs t Die jenigeLsnlorat- Gütter , welcheex In-
ültuto jederzeit der ältestede familianur ad dies vitaegenüsset , in Er-
wegung , daß solche niemalen , oder doch selten aufdieDefcendentes , son¬
dern meistens . Lollaterales , und zwar jene8ubjeÄazu fallen pflegen,
welche die ältesteex familiasind , mithin dergleichenSeniorat - Güter oft
sehr kurze Zeit genüffen , mit dem Erbsteuer - Beytrag auf die Helfte,
das ist , auf 5 . per centumherabgesetzte , und denen8eniorat -8ucce6o-
ren anbey die denenFideicommifs- Erben zugestandeneBeneficiamit
gleicherProportion( nach welcher nemlich der ausfallende Steuer - Be¬
trag in drey jährigen gleichenRatiszu bezahlen , und wann der8eniorat-
Jnnhaber vor Verflieffung deren Drey Jahren verstürbe , die rückständigeGe¬
bührpro rato temporisaufzuheben seye) allergnädigst zugewendet haben.
Weiters haben Wir in Betref der Beheb- und Abführung der Erbsteuer
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gunpen » : Ad §ptem 9™' weder Unsren Landesfürstk.
Uiicum von dieser Abgab befreyet , sondern gnädigst verordnet , daß auch
dieser von denen zufallendcn Erbschaften die Erbsteuer entrichten solle. '

SechZehkN^euö t (Jolle diese Erbsteuer von allen von dem
Verstorbenen hinterlassenenCapitalim , so auch in einem anderen Land,
als wo die Haupt - Abhandlung der Verlassenschaft vorgenommen wird,
Landtäffich versicheret , oder sonstradicitet , oder in andere Weege anlie¬
gend sind , in locoder pflegenden Abhandlung bezogen , folgsam solche
(Kapitalienvon dem Erben ad flatum activumbey der Abhandlüngs - ln
Uanr angegeben , von denen unbeweglichen Gütern aber der Abnahm der
Erbsteuer nurin loco rei fitaevvrgenvmmen werden . Wo jedoch anson¬
sten ausser der beziehenden Crbsteuer der den24"" Novembris1753 . in
Ansehung der Verlassenschafts - Abhandlungen deren aus Unsren Crdlan-
de» anhero nacher Wienn beruffenen Rathen, und Canzley-Verwandten er¬
gangenenRefolution, und der hierüber unterm9"" April 17 ;/ . weiters er¬
folgtenDeclarationkeinerdings derogiret ist.

Siebenzehendens : Haben Wirad IO"""" bey Abneh-
mung der Erbsteuer gnädigst erlaubet , daß jedermann zur Abführung der¬
selben die (ZtändischeAnticipations - Obligationen , welche vonAnno
1756 . anzufangen, ausgestellet worben, anstatt baaren Geldin iblutum,
jedoch nur in jenem Fall , wann diese Landstandische Schuld - Scheine in
der Verlassenschasts - Mafiades Verstorbenen sich befinden , übergeben,
und mittels Einleg- und Zuruckgebung solcher Schuld-Scheinen seine Erb-
steuer-Yuotambezahlen möge. Uebrigens wollen Wir

UchtZkhetldtllö : Das itt diesem §ph0 der Erbsteuer er-
theilte Vorrecht , wann solche mittels der wider derselben Schuldner er-
greiffenden Lxecution eingebracht werden müste , dahin gemüßiget haben,
daß solches Ju8praelationis in bonis debitoris NUt polt anteriores hy-
pothecarios täbulares Platz greifen solle.

Neunzehendens : Ob schon vermög I i m! diese Erbsteuer-
Grbühr auch für die Legate von dem Erben zu entrichten kommet , so
haben Wir doch in Ansehung deren der Erbsteuer unterliegendenLegato¬
rum fpeciei gnädigstrefölvitct , daß von diesen den Steuer -Betrag nicht
der Erb, sondern derLegatariussechstenabzufübren, jedoch der Erb dasLc-
gatum fpeciei demLegatariounter eigener Dachrhaftung nicht khevor zu
übergeben , oder erfolgen zu lassen , bis nicht lezterer die beschehene
Entrichtung der Erbsteuer durch Quittung erwiesen habe . Weiters aber

3 n)fttl 5t$ftCU$ : In Betref einesLegat! annuldem Erben
fteygestellet wird , ob er in Folge 1 1 ™ des vorhin unterm6ra Juni»
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1759 * emanirtettErbschafts -Steucr-Patents den alljährlich von deman*
nuo zu beziehenden Erbsteuer-Betrag in das Ständische Ober-Cinnehmer-
Amt adführen , und erst bey aufhörendenannuo legato , die Steuer Ge¬
bühr von demCapital , wann dieses auf keinenOeleendenten, oder
Afcendentett fallet , abführen , und immittcls sicher stellen , oder aber'
ob er alsogleich von demCapitaldenErbsteuer-Betrag entrichten wolle : bey
welch- lezterem Fall der Erb die von dem legato annuo jährlich abzuzie¬
hende 10. pro centofür sich zuruck zu behalten berechtiget , und keiner»
dings in die StändischeCallamzu übergeben schuldig ist , weilen schon das
Capital selbsten versteuret worden ist.

Ein und zwanzigstens : Wofern jemand sein Vermögen zum
Theil , oder ganz einem anderen in Lebzeiten mit Vorbehaltung der Nutz»
niessung abtrettete , wäre»ach Absterben des scheuchenden Erblassers die
Erbsteuer zu bezahlen , und solche nach Jnnhalt des Patent einzubringen;
Dessentwegen auch in jenem Fall , da jemand vorPublicmntgdes un¬
term 6ttn Junii1759 . smanirtell Patents , kill derlei) Paftumoder HkU-
rats - Brief , worinuenv . g . ein frey eigenes GutHipuliretist , errichtet
hätte , dahingegen ein solch- Steuermäßiges Vermögen erst anjetzo durch
Ableiben des Donatoris dem anderen Theil znsiele , solches erst anjetzo
nachpudlicirtem Patent eü'eÄtvezukommende Vermögen derErbsteuer
allerdings unterlieget.

Zweyund zwanzigstens : Habe» Wirad
viel die"Schätzung einigerLorporum anbelanget , weiters allergnädigst
verordnet , daß , wann einufus fruäusvon einerIdealitätverschaffet wor¬
den , es seye bey denenprajdiis rufticis , oderurbanis, sothaneIdealität,
oder dasimmobilebilliger Dingen nachgeschätzet , und von demufufru-
äuario von so viel, als die Intereffmzu 5 . p. C '°. von dem Schätzungs-
Wert betragen , die jährliche Erbsteuer abgefordert werden solle. AnaebenS

Drcy und zwanzigstens: Lasse« Wir es wegen deren zu
schätzen kommenden Frey- und Bürgerlichen Häusern lediglich bey dem Jnn¬
halt desPatentsde dato 6"" Junii 1759 . dergestalt bewenden , daß bey de»
ne» Baufälligen Häusern in der vornehmenden Schätzung auch auf die Bau¬
fälligkeitrelleÄiret , und um so viel, als solche derowegea minder an den
Mann zu bringen seyn bärsten , an dem nach der Ertragnuß ausfallenden
Capital in Abschlag gebracht werden solle . Wohingegen

Vier und zwanzigstens: Wegen deren Hausern in Unsren
Landesfürstlichen , oder anderen Herrschaftlichen Städt- und Märkte«, zuma¬
len dabey sich eine sichere Ertragnuß zu 5 . pro Centonicht wohlermrenlas¬
set , jenes Quantum , wie das Hauß in dem Verkauf leichtlich angebracht
werden könnte , bey der Schätzung zur Richtschnur zu nehme» ist
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Fünf und zwaNMsteNö : Bey denk» in der Einlag befindli¬
chen Land - Gütern, und Gülten kann zu Hindanhaltung vieler Unkosten,
und Weitläuftigkeiten die Schätzung nach dem bey der Landes - UeÄiüea-
rionin dominicaliausgefallenen Wert mit Beyziehung derjenige» Stücke,
und Gülten , welchefecundum regulas diredtivasin dieFaflione» nicht
einzutrageu gewesen , alsdesTatzes, Umgeld , und deren erkauften Steuer-
Dritteln vorgenommen werden ; jedoch wird demjenigen, welcher durch den
UeÄiücatlons-Wert beschweret zu sehn glaubte , unbenommen seyn , auf
seine Unkösten eine gerichtliche Schätzung nach Vorschrift des Erdschastö-

■ Steuer -Patents auf sichere Ertragnuß zu 5 . pro Centoanzubegehren.
Sechs und zwanzigftens : Der in denen Verlaffenschaften

einkommende Vorrath an Wein , Getraid , und anderenviÄualie» ist
nicht nach dem Anschlag , wie die Güter verkaufet werden , sondern »ach
demjenigen Werth zu schätzen , wie sie selbiges Jahr in dem gemeinen Preyß
gehen , und folglich ein so anderes sicher an den Mann gebracht werde»
mag . Wobey Wir allergnädigst erlauben , daß , weilen die Erben sich
nicht in gleichen Umständen befinden , sondern bey einer Familie , oder
Gut mehr , oder weniger für die jährliche Rothdurst erforderet wird , und
damit dem Erbe» der freye Vvrrath nicht öfters zu Guten gerechnet werde,
die AbhandlungS-inüanr in jedem Fall , was dem Erbe» zur Verzehrung
in einem Jahr an denenviäualien von der Erbsteuer frey zu lassen seye,
de a;quo & bono arbitritttt , Md hiernach die,in Erbsteuer - Sache»
aufgestellte Hvf-CommWondas weitereäetermimrenmöge. Uebrigens

Sieben und zwanzigftens : In Bettes deren zu schätzen
kommendenVoluptuariorum , wie auch des Goldes, Silber, GeschmuckS,
oder andererpretioforum , Wir es bey dem Jnnhaft desPatentsaller¬
dings belassen , anbey aber gnädigst verordnen , daß bey denenpretiolis
zu Erhebung deren Werts die gerichtliche Schätzmg , wie auch sonsten in
allen Fällen , wo diese nöthig scheinet , vorgenommen , und von denen
gerichtliche » Schätz -Leuten ein- und anderes in Folge des Patents derge¬
stalt leidentlich geschätzet werden solle , wie solches um de» an Hand ge¬
benden Wert zur Stund angebracht werden könnte.

Acht und zwanzigftens : Haben Wir auch allergnädigst ge-
williget , daß die von Uns in Erbsteuer - Sachen aufgestellte Hof- Com¬
missionbey vorkommend - zweifelhaften , oder wohl gar gefährlichen a<Si-
vis zur Vermeidung deren denen Partheyen etwa beschwerlich fallenden Si¬
cherstellungen , und mehreren Weitläuftigkeiten den Erbschafts - Steuer-
Betrag nach billichem Ermessen aufein Pausch - Quantum mit der Parthey
vergleichen könne. Damit nun aber auch ad §3hnm i4mm in Betref der
Modalität das Berlaffenschafts - Vermögen in Absicht aus die Erbsteuer



gründlich auszuweisen , und rsfpsÄu der dießfällrgen Einbringungs - Art
das erforderliche dempublicozu wissen gemacht , wie auch von jeder Ab-
handlungs - Stelle , oder Obrigkeit in dem Land gleichförmig in denen
Erbsteuer - Fällen mit derLiquidationvorgegangen werden möge;
Als haben Wir

Neun und zwanziastens : Nicht nur zur geschwinderer, und
sicherer Einbringung des hierlandigen Erbsteuer - Gefälls eine eigends au-
thorifittC$of = Commiffion fub prsefidio Unsers würklichen geheimen
Raths , Lammerern , Obristen Hofmeisters , und Land - Marschallen in
Oesterreich unter der Ennß Fürstens vonTrautfonzusammen qcsetzet,
und dergestalt aufgestellet , daß von dieserHof-Lommillionall- und jedes,
was bas hierländige Erbsteuer - Gefall betrift , und bishero denen Stän»
den zu rsfpiciren obgelegen wäre , privativebesorget werden solle , son¬
dern auch

DktyAchAttlö ! Weitershin gnädigst verordnet , daß von allen
Abhandlungs-inüanren , Massen von denenselben der verläßlich- und wahre
Vermögens -Stand , oder diededucendauntereinstens bey der Abhand¬
lung der Verlassenschast mit leichterer Mühe ausfindig gemacht werden
mögen , der Erbsteuer - Betrag gleich bey vomehmender Abhandlung nach
vorläufig- mit behöriger Sorgfalt untersuchten Verlassenschafts- Vermö¬
ge« zwar pfiichtmäßig ausgemesseu, hiebey aber in allen und jeden die in dem
vorhinig- und gegenwärtigemPatentvorgeschriebene Maaß - Reguln , wie
auch Unsere in Sache» ergangene , oder etwa ferners von Zeit zu Zeit er¬
gehend- allerhöchste Uefolutiones genau beobachtet, Hierwider niemand ver¬
schonet , dargegen auch wider die festgestellte Richtschnur die Erbe« ,
oder Nachfolgere , oder wer immer solche Steuer abzuführen habe» wird,
keinerdings beschweret werden solle.

Ein und dreyßigftens : Solchen Endzweck desto sicherer zu
erreichen , und um zugleich -die Abhandlungs - lnüainen mit Ausweisung
der Verlassenschaft , und des Steuer - Betrags nicht zu beschweren, solle
bey jenen Abhandlungs - Inüanren , welche als förmlicheDicafterie« und
formata Judicia aufgestellet sind , zur Zeit der pflegenden Abhandlung
von denen Partheyen nebst dem von denenselben vhnedieß beybringenden
Inventario , oder Vermögen- und funsralien- auch über andere de* . ,
ducendajederzeitzu verfassen pflegenden 8peciKcationeinebesondere Kon¬
signation , und Ausweisung über den Erbsteucr-Betrag mit Auswerfung
der sich zeigenden Steuer-YuotV , und zwar von dem Pniverlal-Erben ge-
ftrtigter nach Art des hierunter folgendenFormularis in duploeingele-
get , dieseConfignation bey der Abhandlungs - Tagsahung , ob selbe
über den Vermögens-StandPatent- mäßig eingerichtet seye ? genau durch¬
gangen , die Parthey hierüber conllituiret , allenfals zur Abänderung
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««gehalten , sohin!» Oonkormitaesderselbenbey schöpfendenAbhandlungS-
Lenteor die Steuer-Yuote bestimmet, oder nach Befund der Abhandlungs-
Inürwr abgeälldert , jedoch das in ein- so andern Fall ausmeffeudeyuan-
tum in dem Abhandlungs -Verlaß nicht ausgedruckt , sondern unmittelbar
an die in Crbsteuer-Gachen verordneteHof-Eommilllon , und zwar von Un¬
serer R. Oe . Regierung , dem Landmarschallifchen Gericht , und demJudi-
dicio delegato mixto in Militaribus mittelst einer erlassenden dlotD,
von allen übrigen unteren Stellen aber durch einen an gedachte Hof-Eom-
miffionabzugebenden Bericht bchörig , und unverlangt angezeiget, anne-
bens eine von der Parthey gefertigteOriginal - Confignationbeygeschlossen,
dasDuplicataber bey der Abhandlungs -Inüanr aufbehalten werden.

Zwty und dreyßigstens : Wann nun die Abhandlungs-
Stelle die von denen Partheyen eingelegt- oder abgeänderteConfignation
als richtig erkennet , wäre solches von derselben in der relpeÄive abgeben-
den Noia , oder Bericht samt dem ausmessenden Steuer-Huanto nur an-
zumrrcken , Falls aber jene die von der Parthey auswerfende Steuer-
Quotam , oderdeducendaabzuauderen befunde , dessen Ursach anzufüh¬
ren , wie auch, wo ansonsten einige Anstände oder Zweifel sich ergebeten,
hierüber ihre Erinnerungen nebst gutächtlicherMeinungganz in Kürze bey-
zusetzen , und in solch- letzteren Fall die Vermögens - Lpscillcation , oder
Inventariumoder sonstigesfnftrument, so ZUsolchemANstüNd dkNAnlaß
gegeben , in original ! beyzulegen , um hierüber von Seiten derHof-Eom.
mMon die erforderliche Einsicht zu überkommen , wo sodann über vorer-
melt- von der Abhandlungs - Stelle beschehene Anzeigung alsobald die Erb-
steuer - <^uota von der aufgestellten Hof - Lommiilion determiniret , mb
ftstgestellet ,t auch dem vmverlal - Erben zu dessen Wissenschaft , und be-
höriger Abflihrung mit einem Termin von 14 . Tagen, binnen welchen der
etwa beschweret zu seyn vermeinende Erb den kecurs ergreifen könnte,
per Decrctum erinneret -werden solle. Dahingegen

Drey und dreyßigstens : Bey den Landksfnrstlichen oder
anderen Herrschaftlichen Städten und Märkten , auch allen übrigen allhier
in Wienn sowohl , als im ganzen Land Oesterreich unter der EnnS be¬
findlichen Grund-Obrigkeiten , die Steuer - Quote bey pflegender Verlaf-
senschafts-Abhandlung , oder veranlassenden Erb -Vertrag, nach vorläufig¬
genauer Untersuchung des Vermögen - Stands zwar ebenfalls ausgemes-
sen-jedaunoch aber auch der Abhandlungs -8entenr,oder Vertragsamt etwa
vorhMdeUkN Heurats - Brief , UNd lellament , dann dasInventarium,
oder Vermögens - und Ausgaben - Lpecillcatiou , wie auch Schätzung,
nicht weniger die ebenfals verfassende , und von dem Erben , oder an¬
statt dessen des Schreibens etwa unkundigen von zweyen glaubwürdigen
Zeugen zu unterschreiben kommendeConfignation , wie vorerst bey an¬
deren Stellen erwehnet worden , gleich nach vollendeter Abhandlung mit-
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telst ihres Berichts nebst der alldarinnen enthaltene» Ausmessung der
Steuer - Quote an die i )of* Commiffionjtir Einsicht eingeschicket werden
stillen.

Vier und dreyßî stens : Rachdeme Wir uunmehro oben
sngeführtermassen zur Einbringung des hierländigen Erbsteuer - Gefälls
eine eigends auLorilirte Hof« Commiffion niedergesetzethaben , so wolle»
Wir auch hiemit gnädigst verordnen, daß nicht nur von derselben in allen
vorkommenden Erbsteuer - Fallen die Steuer - Quota determinircf / und
über dessen Bettag erkennet / sondern auch in Folget 14* des unterm
6tcit Junii 1759 . emaniffctl Patente , so fcttt sich bey diesem Erbschafts«
Steuer - Gefalle Strittigkeiten ereigneten / hierüber die erste Crkanntuuß
geschöpfet werde / die hierdurch beschwert zu seyn vermeinende Partheyen
aber sollen längstens inner i4 . Tägcn von Zeit des ihnen der zu bezahlen¬
den Gteuer-Gebühr halber / von gedachter Hof-Oommiffions wegenzu-
gestelten Decreti , als ä tempore fcientiae , und längstens bis auf den
Tag der ihnen aufgetragenen Abführung desSteuer-tznanü bey der Hvf-
Commiffion sechsten Hierwegen die geziemende Vorstellung machen / und
nach bewandten Umständen um die ihnen vermeintlich gebührendeMode-
rirung des dießfälligen Betrags anlangen ; wann jedoch auch über de«
von der Hof- Commiffion sodann erhaltend - weiteren Bescheid jemand
sich graviret zu seyn erachte» bärste / so wollen Wir hiemit gnädigst ge¬
statte» / daß ein solcher Erb über die eingereichte Gravamina , und die von
der HostCommlffion hierauf erfolgt - weitere Veranlassung annoch inner
denen nächsten darauffolgenden weiteren 14 . Tagen seinen Recurs per mo.
dum gravaminis an Uns nehmen möge . Um aber hierbey alleWeitläu-

- figkeit zu vermeiden , wird selber diesen seinen Uecurs an Uns zwar zu fiy-
lifit'cn / jedoch bey der Hos-Commiffion mittels eines besonderen an die¬
selbe zu rubncircnden Anbringcns zu überreichen / und darinnen um die Be-»
sörderungnacher Hof das Ansuchen zu machenhabe« ; wobey Wir gnädigst
verordnet haben / baß von der Hof- Commiffion die solcher gestalten er¬
haltende Recurfus mit Beyfügung deren in veterminiruug der Erbsteu-
er gehabten Beweg.Grimden jedesmahlen ohnverlängt anherv / und zwar
zu Händen unserer Obristen Jufliz-@teUf befördert werden sollen , dahin¬
gegen werden Wir allerdings bedacht seyn / daß die sich ungegröndet - und
unbilliger Weiß ad Reviidrium wendende Partheyen nach beschaffenen
Umständen in Geldt oder andere Weege bestraffet werden . Und gleichwie

Fünf-und dreyßlgftens : In denen vecretm , mittels deren
ihnen die deterrninixte Gteuer- <^ nota von der §>of « Commiffion intimi-
ret wird / ein Termin von 14 . Lügen unter einstens zu Abführung der
Gebühr eingestanden / und beygerucket wird / also solle nach deren Ver-
flicssung wider die Partheyen nebst dem alsogleich anfangenben Lauf de¬
ren interdsett die Execution , außer es hätte immittelst die Parthey um
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diEväsrirung der Steuer - yuotae bey der Hof-Lommiilion angelan¬
get , oder daß man derselben in Folge §phi io m: des Patents leydentliche
Zahlungs -Fristen gegen geleisteter Sicherheiteingestanden hätte , durch Un¬
ser» R. Oesterr. Eilet - Ach'unÄum ergriffen , und die sogestalte Exe-
cutivns-Klagrn bey der R. Oesterr. Regierung der Ordnung nach abge-
suhret werden. Wie dann ingleichen in jenem Fall , wo die Parthey
um die lVloclerirung des Crbsteuer - Betrags bey der Hof-Lommillion an«
gelanget , von derselben bey vermeintlicher Beschwerung ihre Recurs--
Schrist binnen14 . Lägen von Zeit der diesfalls ergangenen Verordnung
oberwehntermaffen also gewiß eingereichet , wie im widrigen selbe nicht
mehr angehöret , sondern die letztere Erkanntnüß , oder Verordnungad
Executionem gebracht werden solle.

Sechs und dreyßigftens : Esm aber auch zur Sicherheit
und schleuniger Einbringung der Erbsteuer erforderlich seyn , daß nichtnur
die Abhaudlungs -Inüanr nach Thunlichkeit gleich bey dem Todfall durch
behörige Vorkehrung die Abhandlung betreibe , und auf die Sicherheitder
Erbsteuer den Bedacht nehme , sondern auch die aufgestellte Hof- Lomtk-
fion jeden Fall ehender , als bis die gepssogene Abhandlung angezeiget
wird , in Erfahrenheit bringe , auf daß nicht etwa von denen Partheyen
die Abhandlung langer verschoben , und immittels das in Händen haben¬
de Vermögen verzogen , oder verzehret , sondern damit bey solcher an¬
scheinenden Gefahr , oder wo die Erbschaft vielleicht in Strittigkeit ver¬
flochten wird , die leistende Sicherstellung besorget werden möge. Dero«
halben alle Abhandlungs-Stellen bey Anlegung der surisäiÄions- Sperr
einige pretiola , oder Schuld - Scheine in die Sperr , und Verwahrung
von denen Elchen , oder sonstigen Verlassenschafts , Inhabern , sonderlich,
wo fremde - oder nicht wohl bekannte Erben vorhanden sind , abfordern,
auch in andern Fällen der Gefährlichkeit auf herstellende Sicherheit der in
Hinkunft abzuführcnden Erbsteuer - Gebühr nach erheischendenUmständen
vorzüglich bedacht seyn sollen. Nicht weniger

Siebenund dreyßigftens : werden dieselbe , sobald in calu
teftati ein Testament publiciret , in welchem ein Erbsteuer - Catos vor¬
fallet , oder in Cafu inteflati die Erbs . Erklärung von einem Erben,
welcher dem Erblasser weder ^n ab - noch aufsteigenderLinieverwandt
ist , «»gereicht wird , oder sonst der Catos einer Crbsteuer , es mag die
Erbschaft sechsten , oder auch nur ein Legat , oder anderen Genuß , oder
verkommende Schancknus inter vivos , wie auch durch Eiutrettung in
ein Lloster , und Orden , oder ansonst durch Übertragung des Vermögens
ex caula lucrativa betreffen , sich zeigen wurde, sogleich den Namen,
und Stand des Erblassers , oder Donantis , und des Erdens , oder
Percipientttt , auch den Tag der Testaments - Publieirung , odereinge¬
reichten Erbs - Erklärung in ein besonders hierüber von einer eigenen hier¬
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zu bestellten Lanzlry - Person ft'ihrendes Protocoll aufzumerken , und
ohne Rücksicht , daß die Verlaffenschaft noch nicht abgehandlet worden,
hievon eine Specification , und zwar die ordentlicheDicaüerien , und
Gerichts - Stellen allhier all - monatlich zu Händen derHof-Commiffion
zu überreichen , sohin aber über diese in der überreichtenSpecification
als Steuer - mäßig enthaltene Todfälle , bey deren vornehmenden Ab¬
handlung entweder die Ausmeßung der Steuer - YuotL , nebst Beyschlies.
sung der Steuer - Coniignation , wie oben bereits erwehnet worden, der
£of * Commiffion behörig anzuzeigey , . oder aber, wvftrn sich erst bey sol¬
cher Abhandlung geäufferet hätte , daßetlvawegen nicht zukvmmend - Pa¬
tent - mäßigenQuantokeine Erbsteuer ' abzuführen seye , auch solches mit
Beysctzung der Ursach solcher Befteyung zu erinneren haben , damit solcher
vorhin als Steuer - mäßig der Hof- Commiffion in der übergebenenSpe-
dfication angemerkte - und allda protocoilirtc Sterbfall nicht als aus¬
ständig angesehen , sondern in dasigemProtocollanwiederum abgethau
werden möge. Dahingegen

Acht und dreyßigstens : Von Unsren Landtssürstlichen
oder anderen HerrschaftlichenStädten , und Märkten , auch übrig - sam-
mentlichen Grund - Obrigkeiten , und Herrschaften alle6 . Monat eine
dergleichen verfaßteSpecificationder Hof- Commiffioneingeschicket , in
dieser aber nicht nur die Steuer - mäßige Erbschaften , Schanknüffen,
oder sonstige Erbsteuer - Fälle , sondern ohne Ausnahm alle vorkommende
Sterbfälle , mit Beyruckuna : ob , und warum hievon keine Erbsteuer
gebühre, oder ob solche gebühre ? ausgedrucket, jedannoch aber , so oft
eine Abhandlung vollendet , und das Erbsteuer - Quantum ausgemessen
wird , solches jederzeit besonders nebst beylegender Confignation , und
übrigenDocumenta* obberührtermassen , mittels ihres erstattenden
Berichts alsobald an die Hof - Kommission erinneret werden solle. . .Und
zwar werden die in diesem§ph0 benamste Obrigkeiten dieser Verordnung
bey*2 . Rthl. Pönfall nachzukommen , besonders aber alleMagiftrateft,
die der Geistlichkeit zufallende Güter , nemlich , wann jemand Männ-
oder Weiblichen Geschlechts in ein Stift , Lloster , oder Orden eintrette,
mithin von dem dahin einbringeudenVermögen die Erbsteuer zu entrichten
kommete , solche Vorfälle der Hof - Commiffionohnverzüglich und also-
gewiß anzuzeigen haben , wie im . widrigen sie zur Straf so viel , als
in gedachtem Fall die Erbsteuer betraget , zu erlegen verhalten werden,
das Stift , und Lloster aber deme ungeachtet , von deine , was von dem
einbringenden Gut zu entrichten kommet , nicht entlediget seyn wurde.

Neun und dreyßigstens : Damit die Partheyen mit weitern
beschwerlichen Unkösten verschonet verbleiben , werden die Abbandlungs-
Inßanze» , und Obrigkeiten für die Lxpeäiüonen deren Intimirungen an
dieHof-Commiffion, mittels deren dieselbe den Steuer - Betrag, oder
andere- in Erbsteuer - Sachen machende Erinnerungen an gedachte Hof-
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Commiffion einberichten , feine ansonst in anderen Fällen abzunehmen
gewöhnliche Berichts - und derley laxen abforderen , sondern solche Lx-
peditiones ex Officio mithin gratis erlassen , mit alleinigem Ausnahm
deren etwa unentbährlichen Post-Lpeeken , oder Einschickungs -Unkösten,
welchejedoch bey dem Verlassenschastö - Yuantogleich anderen paffirlichen
Auslagen in Abzug gebracht werden mögen . Wie Wir dann auch derowegen

Vierzigstens : Gnädigst verordnen , daß alle in alleinigem An¬
betracht der Erbsteuer , und zu diesfällig - leistender Sicherstellung zu de¬
nen Abhaudlungs - Inllanren alsDepofita neceflariaeinlegende Gelder,
oderObligationesvon Unserm ausgestelltenOnivcrsal - Depositen- Amt
über nachhin adgeführten Steuer -Betrag ohne Abnahm einesDepoAen-
Gelds , denen Partheyen anwiederum erfolget werden sollen.

Ein und Vierzigstens : Rachdeme es in denen Sterbfällen
mit derLiquidation der Clbsteuer auf zweyerley Fälle ankommet,
nemlichen wann solche von der Erbschaft sechsten , und ganzen Berlaffen-
schaft , oder aber nur von denenLegatisentrichtet werden muß , also
sind nur in Bettes des ersteren Zufalls alle angeführte Maaß - Reguln
zu beobachten , und zu solchem Ende beygehendes Liquidations- Formu¬
lar entworfen , auch zu mehrerer Erläuterung die Anmerckungen beygefü-
get worden : wohingegen wofern nur von einigen Legatis die Steuer-
Gebühr zu enttichten kommete , wären von dem Erben nur die Steuer»
mäßigeLegaranach dem Betrag , oder Werth aus demTeftament,
oderCodicillzuextrahiren , und hierüber eineLpeciKcationmit Bky-
ruekung des Ramens des Teftatoris, Erdens , undLegatariiunter des
Oniverffil - Erdens Fertigung in Duplo bey der Abhandlung beyzubrin-
gen , und einLxemplarmit der - an die aufgestellte Hof-Oommiffion
mittels der oben bereits vorgesehenen Correfpondenzbeschehenden Inti-
mirung beyzulegen , ausgenommen , daß auch in diesem Fall von denen
Grund - Obrigkeiten , und nichtldrmirtenDicaßeriendie letztwillige
Verordnungen deren Erblassern , worinneu solcheLegataverordnet sich
befinden,oder sonstige zur . Erörterung der Erbsteuer- YuotL gehörigeDo¬
cumenta beygeschlvffeu werden müssen. Endlichen

Zwey und vierzigstens : Hates in allen übrigen bey dem-
iu ErbKafts - Steuer - Sachen unterm 6*2 Junii1759 . ernanntenPa¬
tent allerdings sein Verbleiben , sonderlich aber werden die Abhandlungs-
Stellen , und Obrigkeiten , wie Sie immer Namen haben mögen , kein
Berlaffenschasts- Vermögen , oder sonstigen Genuß denen Erben , oder
anderen Percipienten ehender einantworten , oder auf andere Art über¬
lassen , bevor nicht die dissällige Erbsteuer - Gebühr adgekühret , oder
sichergestellet zu seyn mittels Beybringung derrefpedtiveQuittung von
dem Land-Ständischen Ober-Einnehmer-Amt , undLegitimaüons - Ur-
kund über die vollkommen gepstogene Richtigkeitdargetha » seyn wird . Wie
Wir bann auch Schluß-
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Schlußkchcn: allen - und jeden Unsren nachgesetzten hvch-
uud niederen Stellen , Gerichter» , und Abhandlungs -Ir>üsnzeu , auch
geistlichen Obrigkeiten dieses Erz - Herzogthums Oesterreich unter der
Cnnß hiemir ernstlich anbefehlen , daß selbe dene» - in gegenwärtigem
sowohl , als vorhinigenPatent ftstgestellten Maaß-Reguln , und sonstigen
in Erbsteuer - Sachen ergehenden Resolutionen den genauesten Vollzug
leisten , in allen gehorsamst uachleben, und andurch die Einbringungder
eingeführten Crbsteuer »ach auffersten Kräften zu befördere» sich eyfrigst
angelegen ftyn lassen sollen. Und dieses ist Unser gnädigster Will, und
Meinung.

Gebe» in Unserer Haupt- undRefidenz - @tat>t Wir« , den sechs
und zwanzigsten Monaths - Tag Lextembrls . im fiebenzeheuhundert ein
undsechzigsten,UnsererReiche mein und zwanzigsten Jahre.

MARIA THERESIA.

Rudolph Graf von Lhotek. Johann Graf von Lhotek.

Mandatum facra Casfareo-
Regiae Majeftatis proprium.

i

Johann Christoph Freyherr von Bartenstein.

Theodor von Thoren.
i
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LiquiDations - ■„
FORMULARE

Uckt

eine -er Erbsteuer unterliegen-e
Verlassenschast.

00 ^ 810 ^ ^ 110 ^1
Sur Ciquiäirung des Erbsteuer - Betrags über die Verlassenschast des , oder der N.(allhier werde gesetzt der Namen , und CaraAerdes Verstorbenen) so
denN. (der Tag , das Jahr , und das Ort des erfolgten Ausscheidens) ver¬
storben , und zu Erben vermögTeftaments(oderab inteftatoals nächste Anver¬
wandte) hinterlaffen hat den , ' oder die R. R. ( hier fttze man die Namen deren
Erben , deren Stand , und Caraäter - wie auch wo selbe ihren Aufenthalt,
und Wohnung habeni

A6Hv- Stand.
Rubrica i ma*

An Immobiliennach vorgenommener Schatzung ä 5.
per Centum.

xmö. Die Herrschaft , oder das Gut N . , oder Freyhof
N . im Viertel N . liegend nach eingelegter Landschaft¬
lichenFaflionVermög Urkund von der Landschaft¬
lichen Buchhaltereylub A. oder nach vorgenomme¬
ner Schätzunga 5 . per 100 . angeschlagen anCapi-
tali auf - - -

2dö. Ein Freyhauß , N. genannt , liegend in der Gassen
N . nach beykommender Schatzung 6. geschähet auf

zuö . Ein Hauß bey demv . §. goldenen Adler genannt,
liegend zu N. so dienstbar ist in das Grund-Buch N.
und vermög Schätzung C. an Werth betraget.

4^. 5 . Joch Uebertand - Aecker zu N. liegend dienstbar
unter die Grund - Obrigkeit N. laut Schätzung Ö.

Rubrica 2 d**

An Lust-Gebäuden , Garten , Jagden , und dergleichen
VoIuptuarii5 .

imb. Ein Lust -Hauß zu N . liegend , und dienstbar un¬
ter das Grund-Buch N. vermög Schätzung, oder Der-
kauf-ContraLt . - - - . -

(jig Ziergarten , oder Baumgarten zu R . dlenst-
bar in das Grund-Buch N . laut Schätzung, oder Ber-
kauf-Contraöt. - - . -

a
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3^ * Eine Jagd zu N . so am Werth betraget , wie sie
leicht vermög Verkauf - Eomra6k ) oder Urkund ver¬
kauft werden könnte.

Rubrica 3 tia*

An anderen fruchtbringenden Gerechtigkeiten,
iwü (Linen aroß oder kleinen Zebend zu N. so vermög

Landschaftlicher Fa/fion angeschlagen wird auf -
2 dö Der Tatz , und Umgeld bey der Herrschaft R. so

geschähet wwd vermög jährlicher Ertragnus , oder
Derkauf -Lonrr^ R . - - >

3 r^- D : e erkaufte Drittel - Steuer bey der Herrschaft
' N . angeschlagen vermög Kauf-LourraÄ auf

tu » ■{>r .̂ •"

W v . : . Rubrica 4<a* j .

eDorrath ' an Wein , Getraid , und anderen Vi&ualien
auf der Herrschaft N. nach Abzug einer ganzjährigen
ErfordernuS des Erben - - -

i raö- Befinden sich auf der Herrschaft N . an Wein N . N.
Emmer , wovon zu des Erdens ganzjähriger Erfor
dernus abgezogen werden , so viel N. N . Emmer,
wornach verbleiben N . N . Emmer 3 - 11 . so betragen

2 dö An Korn , Wachen , Gersten , Haber re. solle , wie
vorerst , von dem Wem i^eciüce die Aussetzung öe-
schehcn - - - - - -

Rubrica 5 ta*

An Gold , Silber , und Geschmuck.
i ">ä. An Silber befinden sich N . N . Mark , oder Loth,

das Mark , oder Loth a - fl. laut Schätzung , und
Zeugenschaft deren geschwohrnen Schatz - Leuten lud
5^ . betraget zusammen . - - -

2 rö Eine goldene Uhr , oder Etuit laut Schätzung N.
3 iö . Eln brillantener Ring rc . vermög Schätzung N.

Rubrica 6***

An baaren Geld
Zur Zeit des Erblassers Ablciben waren an baaren Geld

vorhanden - - - -

Rubrica 7^ '

An ^ Kiv-Schuld -Pesten.
jmb. Die nach Ableiben des Erblassers ausständig ge¬

weste Dienst - Besoldung , oderPenfion , so er bey
N . zu empfangen gehabt , betraget - -



ad&. EineBanco - Obligationauf N . lautend ää . N.
per - - - - -

Davon das ausständigeInterelle dd . N. bis auf den
Sterb - Tag betraget - . -

Und also sind weitershin die Obligation^ , undA&iva
ZU speciüciren.

Betraget demnach der ganze A& iv - Stand der Ver¬
lassenschaft . - - - -

Lurnmades Aiiiv -Standes

Wann verschiedenes Vermögen an Allodio , Fidei
Commifs , oder Seniorat vorhanden ist , komme-
allhier separarim anzumerken , wie viel dasAllo-
dial ^ oder Fidei-Commil'3-Gut betrage?

Pafllv - Stand.
Rubrica i ma*

An Funeralitn.
DieFuneraliasamt Krankheits - Unkbsten betragen lau:

belegter§peciiiLation N . * -

Rubrica 2^-

An Paflivis.
i ^ö. Ist der Erblasser schuldig dem N . laut Urkund,

oder Auszüge! - - - -
Die davon vom N. ausständige Interellen bis auf den

Sterb-Tag betragen - - -
2dö* Jngleichen re.-

Rubrica 3 tla*

An denenex Contra&ibus inter vivosentspringenden
Verlassenschasts. Oneribus.

imö* Ist der Wittib die wittibliche Unterhaltung jahr! .
mit 1020. st . in denen Ehe - PaNen verschrieben,
welches zu5 . per CentumeinCapitalbetragetper

2dö- Jngleichen dem N. rc . - -

- Rubrica 4tsu

^Legatis , so von der Erbsteuer befreyet sind.
imb. Das von demdedu&o aere alieno , & funeris

impenfis verbleibenden Vermögen pr . N . dem über¬
lebenden Ehegatt fteygelassene Drittelpr. -

2dö - Das im Teftament §. N . aus H. Messen vermach¬
te Legatpr. - - - -

a 2



Z "S Das denen Armen §. N . verordnet b.egat pr.
4tb Das dem N . vermachteI-egat pr. icx>. ff. so nach

Abzug desMortuarii pr. N . oder des Abfarth -Geldö
pr . N . nichtioo . ff. betraget , wird allhierin totum
angesetzet mit - - - -

5 t6 - Ungleichen w.

Rubrica 5^
An denen uneinbringlichen -A.6bivis
imb. Iß die Schuld-Forderung wiederden N . laut Ur-

kund N . N . gänzlich verlohren , und uneinbringlich,
mithin in Abzug zu bringen mit - -

2 äö- Ungleichen re. - - - -

Rubrica 6ta*

An zweifelhaften A&ivis.
iwö . Die Schuld - Forderung an den N . ist dermalen

zweifelhaft , wie viel anCapitali , undInterefleein¬
stens zu erhoffen seye ? Massen dieMafTades Schuld¬
ners in eineOriöam verfallen re. mithin wird derma¬
len diese Schuld-Post in Abzug gebracht mit -

2^ - Zngleichen re. - - - -

Rubrica 7ma*
An Gerichts - und anderen Unkosten.

i *nö . Die Sterb - Tax , welche über Abzug deren von
der Erbsteuer frey gelassenenpaflivorum , undJega-
torum von dem übrigen Vermögen zu bezahlen kom¬
met/ betraget - - - -

2^ - Die Sperrs -Gebühr . - - ^ -
Züö . Die übrige 'Schätzungs - und Gerichts-Unkosten laut

Spseiüeation N . *_ *_ -_ -
Summa des ganzen kaüiv-Standes

Wann nun von obigem
AäUv-Stand pr. - - - -

Abgezogen wird der
kassiv -Stand pr . - - - -

So betraget das der Erbsteuer unterliegende reine Ver¬
mögen - - - - -

Erbschaft - Steuer-Betrag , welcher
sogleich in totumabzuführen ist.

imö . Bon dem denen Erben , unbLegatariis quantitatis
zufallenden Allodial- Vermögen pr . fl. kr. pf.
kommen an Erbsteuer zu io. p . c. zu bezahlen



- - II
2dö- Dahingegen von dem denen Erben verbleibenden

Hauß zu N . , oder von denen dem N . lehrten N . we- .
gen bezahlten Abfahrt-Gelds / oder Mortuarii pr . N.
kommet die ' Erbsteuer nur zu 5 . pr. C . von dem Re-
fiduo des Capital ^ , oder Werths pr. N . abzuführen
mit - - - - -

Zns. Der N. hat von dem ihme vermachten legato lpe-
ciei pr. N . an Erbsteuer zu bezahlen - -

Erbschafts -Steuer-Betrag , welcher
in 6. jährigen K.3tt8 zu bezahlen ist.

l ">°- Von beitt Fideicommifs N. fo bfitt Erben ober ,
I-egatario N. zufallet pr. fl. kr. pf. a IO.
pr . C. bie jährliche Quota pr. N. betraget auf 6. Jahr

2aö- Von bem Seniorat N . pr . N. a Z . pr. C. bie jähr¬
liche Quota pr. N. burch Z . Jahr - -

Erbschasts - Steuer - Betrag , welcher zu versicheren
kommet.

im». Wegen bes bey N. anltegenben , unb wegen vor¬
handener Crida oben als zweifelhaft angesetztcn Ca-
pitais pr. N. ist besten Steuer - Betrag zu versicheren
mit - - - - -

2aa- Jnglcichen wegen des von bem N. bey bieser Ber-
lasienschast forberenben Capitalis pr. N. , so oben unter
denen patllvis angesetzet worben , aber annoch in Urs
stehet , bcffclben Steuer-Betrag mit - -

z>iö . Wegen des >dec Wittib N. jährlich als wittibliche
Unterhaltung abzureichcnden Quanti pr. . fl. kr.

pf. ist eventualiter auf den Fall der expiriren-
ben Abreichung zu versicheren der Steuer-Betrag von
bellt Capital pr. N. Mit - - -

4'» Jnglcichen wegen des von dem Erblaßer bem N.N.
ex Conttafru ad dies vit» zu reichen gehabt- und
von dessen Erben weiterhin abzureichenden jährlichen
Quanti pr. fl. kr. pf. ist von bem Capital pr.
R. auf den Ruckfall ebenfalls die Erbsteuer zu vcrst- ,
chcren pr. - - - -

Erbsteuer-Betrag , welcher annufe zu entrichten ist.
Don dem , dem N. vermachten legato annuo pr. fl.

. kr. betraget jährlich die Erbsteuer - -
Wann nun bas Vermögen , wovon bie Erbsteuer also-

gleich abzuführe» , betraget - . ' -
2aa- Jenes , wovon die Steuer in Ratis zu bezahlen,
3«iö- Der in BetrefderErbsteuer angesetztc kalliv-Stand,

und diese Quanta zusammengezogen werden.
b
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So zeiget sich das oben bey demftatu aftiroangemerckte
ganze ^ 5tiv -Dermögen xr. - - -

Daß der ezäiiv- und kaKv-Stand dergestalt sich befin¬
de , mithin die Erbstcuer-Gebühr , wievorstehet , von
uns Endesgefertigten als des N. N. erklärten Uni-
Verlai - Erben ju . entrichten stye , bekennen nur hiemit
durch Unsere Fertigung.
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Anmerkungen.
Zu dem entworfenenI^Iquidatiotts-I^OrmuIai-e * oder Confignatiön über

den Erbsteuer- Betrag einer Verlassenschast.

P raeliminariterverstehet sichvon selbsten , daß nicht bey jeder Verlassenschaft in derverfassendenconfignation alleRubriquetfdesftatas a&ivi & paffivi - wann
auch von solcher Gattung nichtes in der Erbschaft vorfindig wäre , angesetzet, sondern
in solchem Fall jeneRubrique , worinnen nichts anzumerken ist , auch gänzlichen
ausgelassen werden solle.

Ad Statuitt A<äivum.
AdRubricam l mam*

Primo . Unter dieseitubricam gehören alle Fideicommifs - Seäiorat - Lehen - oder
^i 'odiai-Herrschasten , und Güter , Freyhöf , Burgrecht , und andere eigenthum-
llch- quoad vominium dire&um, oderutile fub Emphiteufi irrevocabili fo*
sitzende Höfe , Häuser , Mühlen , oder andere auf desErblassersErbenjure fuc-
ceflionis ÜbergehendeRealitäten , und Grundstücke , welche zur Verlassenschast
gehörigsind , Und in Oesterreich. , als demLandder Abhandlung , sichbefinden"

Secundo* Sind dkrlkyImmobilia , jedesfpecificb itt der LiquidationfcConfigna-
tion zu benennen , deren Werth beyzusetzen, und die Patent-mäßige Schatzung bey-
zulcgen , wie oben in Formulariangezeiget worden.

Tertib* Weilen aber solcheImmobilianicht jederzeit der Abhandlungs -Inttanr 9 son¬
dern einer anderen, und verschiedenen Real- oder Grund-Obrigkeitlichen Jurisdi &io-
neu unterstehen , als solle in solchem Fall die besondere Schatzung von behörigee
Real-Inftanz über jedesImmobile , und den allda bestndlichen Voerath an Wem,
Geeraid , und andereViftualia * oder sonstige der Erbsteuer unterliegendeEfFe&en
von denen Erben jederzeit beygebracht , allenfalls auch dieReal - Inftanzhikrumen
behörigrefpe &iveersuchet , oder hierzu schleunig angehalten , sodann solche Schä¬
tzungen über sammentliche allhier im Land bestndliche ImmobiliasamtEffe&enzue
Abhandlungs-InRanz nur in eineLiquidationüberdüsganze Verlassenschasts -Der-
mögen gebracht werden, wohingegen die außer Land befindlicheImmobiliakeiner-
dings in dieLiquidation - und hierlandige Verlassenschast anzusetzen sind , sondern
hievon ist die Erbsteuerin loco rei fita? , von denenCapitalieitaberin locoder
Abhandlung , allwo selbe in Betref der Steuer zur Bekanntnüß , undad inventa-
xiurngebracht werden müssen , abzunehmen : weffentwegen die sammentlicheCapi*
tolien T wo , und wie sie immer anliegend seyen , bey der Abhandlung , und in die¬
serLiquidationmit dem Beysatz und Darthuung , ob , wie , und wo selbe auf
Realien radicitetseyen , angemercket werden sollen.

Quartb . Die Schatzung belangend, werden die Güter , und Dominicalia auf dem
Land Jnnhalt desPatentsnachderFaMonanzuschlagen, undhrerüber dieUrkundbey-
zubringen , oder die anbegehrte Schatzung beyzulegen , andere Grund-Stücke aber,
wie auch die in Städten , und Mrckten befindliche Hauser vermög des unterm 6*»
Junii 1759* ernanirten Patentsordentlich zu schätzen , und solche Schätzung bey-
zubringen sehn.
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Ad Rubricam 2dara‘

Unter die aühier Ln Anschlag zubringende Lustgebäude, Gatten , Jagden , und der-
gleichenVoluptuariawerden nur jene gerechnet, welche nicht als einapperti-
nens einer Herrschaft , oder Guts angesehen werden , sondern als ein abgeson¬
dertes Gut , oder Gerechtigkeit zu betrachten kommen , mithin auch lepararimver-

» kaust zu werden pflegen , in welch -lezterem Fall nur dieselbead hanc Rubricam
anzusetzen , und nach Vorschrift des 13 . des Erbsteuer - katenrs zu taxi-
ren sind.

Ad Rubricam 3 tiam>

Hier sind alle jene fruchtbringende Rechten und Herrlichkeiten zu fpecifidren, und in.
Anschlag zu bringen , »welche nicht schon mit demCorpore immobil^ v. §. mit
der Herrschaft als ein appertinens in Anschlag gebracht worden , und dem Erb-
laßer dergestalt zugehörig waren , daß solche auf des verstorbenen Erben Iure
Succeflionis gelangen , als Tätz , und Umgeld , und die erkaufte Drittelsteuer,
welche in der LandschaftlichenFaffion- undRedificationnicht einkommen.

Ad Rubricam 4 tam*

Die Schatzung des Wein , Getraids , und anderen ViduaUen ist , wie bereits in dem
Patent enthalten ist , vorzunehmen.

Nachdeme sich aber öfters ereignet , daß in einer Berlassenschast , besonders bey höhe-
ren Standes-Personen , mehrere Güter , und Herrschaften sich befinden , dahinge¬
gen die einem Erben von jedem Dorrath derleyVidualien Patent-mäßigeingestan¬
dene ganz jährige Nothdurft ihme nicht auf jedem Ott , mithin doppelt , oder
mehrmalen zu guten kommen kan , dahero erforderlich ist , daß solche ganz jähri¬
ge Nothdurft nicht alsogleich in Abzug gebracht , sondern bey vorhanden- mehreren
Herrschaften die Vorgefundene Vidualienvon jedem Ort nach lediglichem Abzug des
fundi inftrudi , dessen Betrag jedoch in der Confignation zu benennen ist , voll¬
ständig in dieseRubricamangesezet werde , Massen nachhero eine Abhandlungs-
Iaftanz bey verfassenderLiquidation über den Erbsteuer - Betrag erstarbitriren
wird , wie viel dem Erben hieran bey jeder Herrschaftaufeine gantz jährige Noth-
durst in Abzug zuxallirenseye?

Ad Rubricam 5tatn*

Das Gold , und Silber ist nach dem Gewicht , und Prob mit dem innerlichenWerth
anzusetzen; Unter dem Geschmuk wird nur der gute , nicht aber falsche Geschmuk
verstanden.

Ad Rubricam 6tam*

Unter dem baaren Geld sind auch die Denck - uud dergleichen Münzen nach ihrem in¬
nerlichen Werth anzusetzen.

Ad Rubricam 7mam*

Primö Sind alle , und jede Adiva cujuscunque generis •> auch die zweifelhastige,
oder gar vor verlohren angehende mit Namen desDebitorsvon Post zu Post samt

dem



dem bis zum Tag des Erblassers Ableibcn ausständigenInterelle fpecific & anzusetze .i/
annebens die zurdarthuender Uneinbringlichkeit,oder Gefahr des Verlusts dienende
vocumentL beyzubringen / damit man / ob die als uneinbringliche/und verlohren
angegebene de ^ otorio , und wahrhaft also bestellet seyen / untersuchen / und er¬
kennen / oder von denen zweifelhaften das im Fall der Eindringlichkeit zu bezahlen¬
de / und immittels zu versicheren kommende Erbsteuer - Quantum determinimt/
oder allenfalls auf ein billiges Pausch-Quantum arbitriren möge.

$ecundo, : Machet nichts zur Sache / daß ein-oder anderesA & ivum außer Landes
anliegend seye / maßen auch diese / ob sie schon in einem Land / wo die Erdsteuer
nicht eingeführet ist / anliegeten / jedannoch in Betref der Erbschafts - Steuer mit
dem Beysatz , wie obenad Rubricami mam , bereits gemeldet ist / ob solcheCapita«
lica auf einImmobile radiciretseyen ? von der Abhandlungs - InKanL ad Idquida-
tionern gebracht werden müssen/ worüber sodann die aufgestellteHof- Oornmisson
erkennen wird / ob von derley in einem Land , wo die Erbsteuer nicht eingeführet
lst , anliegendenCapitalder Erbsteuer-Betrag abzuführen seye.

Schlüßlichen kommet bey dem ANiv-Stand noch dieses zu bemerken / daß nach gezo¬
generSummades ganzenA&ivisogleich die Anmerkung beschehen solle / ob daö
liquidirtcAftivumein blossesAllodium , oder zugleich einpidei -commsss - oder
Seuiorat-Gut enthalte? in welch - letzterem Fall klar auszudruken wäre / wie viel
dasA&ivum am Allodio , oderFideicommilfobetrage ? um zu ersehen / was
der Erb von demAllodioalsogleich integraliter, oder von demPideicommsss
in 6. jährigenRati3an der Gebühr zu entrichten habe?

Annebensist nicht jederzeit nöthig/in derLiquidations -Confignationbey jeder Rub-
ric die vorkommende Posten lpeciüce zu benennen / sondern / wann solche Ln dem
Inventario , oder Bermögens-Bekanntnüßspeeiücömit der betragenden Summa,
oder Schatzung bereits ausgesetzet worden/ kann man in derConfignationKürze
halber das ganze Quantum auf einmahl ansetzen v. §. an baaren Geld / oder an
Wein/ oder anAäkivisvermögInventarii , oder Bermögens -Bekanntnüß betra¬
get das ganzeQuantum fl . kr.

Ad Staturn Paffivum.
Ad Rubricam i mam.

^Nie Runeral -Auslagen sind durch Quittungen , oder andere Wegefpecificbrich-
tig auszuweisen / und nicht etwa durch Pausch anzusetzen.

Ad Rubricam 2dam .

Die Paffivasind von Post zu Postfpecifice , oder/ wann sie bereits in Inventarit) ,
oder Bermögens - Bekanntnüß dergestalt ausgesezet sich besinden / mit dem ganzen
allda vorkommendenQuautoanzumerken , wie in StatuAftivooben zu Ende er-
wehnet worden ist ; annebens müssen diePassivanicht blvshin angesetzet , sondern
mit glaubwürdigen vocumentent Zeugschast / oder sonstigem Beweiöthum dar-
gethan werden: wie dann auch das bis zu dem Tag des Erblaßers AbleLben ver¬
sesseneInteresseso , wie bey denen ALRvi8 , angemerket werden mag . Die zwep
felhafte Passiva sind als ' solche ebenfals lpsciLce anzuzeigen.
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Ad Rubricam 3 tIam -

Hiehero gehören die wittibliche Unterhaltungen , und überhaupt alle jeneOnera,
so jährlich zu entrichten der Erblaßerper Contradumübernommen, und dahero
sich und seine Erben verbindlich gemacht hat / welche jährliche Abgaaben nach 5 . per
ioo *' zu Capitalgeschlagen , und das diesfalligeCapital in dieser Rubric ange-
setzet werden solle , jedoch kommet von diesemCapital , wann solches nach erlöschen¬
der jährlichen Abgab jemand anderen , als des Erblassers auf- oder absteigenden
Anverwandten zufallet, derErbsteuer - Betrag immittcls zu versicheren : wie oben
in derRuhne des Ecbsteuer - Betrags , so zu versicheren ist , bereitsangedeutet
worden. *

Ad Rubricam 4tam*

Allhier sind nicht nur jenepia Legata , so vermögPatentvon der Erbsteuer frey-
. gelassen sind , sondern auch jene, wovon das demLegatario effedivezukommen¬

deQuantumnicht100. fl. betraget', mit demQuantodes vermachtenLegat!
in Abzug anzusetzen, dahingegen all-übrige Legata , wovon die Erdsteuer zu bezahlen

' kommet , in derLiquidations-Confignation bey derRudricdes Erbsteuer-Be-
tcags , welcher sogleich in totumabzuführen ist , lpedücoanzusetzen gantz
unnöthig wäre , weilender Erb außer denen freygelassenen Posten für den ganzen
übrigen Betrag der Erbsteucr von der Derlassenschaft zu haften hat , und diesem so¬
dann die jedesLegatbetreffende Steuer-Gebühr von jedemparticulariabzuziehen,
oder zurukzubehalten bevorstehet , ausgenommen desLegat ! lpedei , wessentwegen
auch bereits solches lpedüeo oben angemerket worden ist.

Ad Rubricam 5 tam-

Die uneinbringliche Adiva sind ebenfalls von darinnen lpedücb anzusetzen , damit
man aus denen beybringendenvooumenten ermessen möge , ob solche wahrhaftig
in totum, oder nurpro parte uneinbringlich, oder etwa nur zweifelhaft feyen,
Massen , wann selbe wahrhaft uneinbringlich dargethan werden , solche gänzlichen
in Abzug ohne einig-leistender Sicherheit gebracht werden mögen.

Ad Rubricam 6tam*

Die zweifelhafte Adiva müßen abgesonderter von denen uneinbringlichen fpecific^
angegeben werden , weilen hievon im Fall , da- selbein totum , vel proparte
eingehen , die Erbsteuer abgeführet , und diese immittels sichergesteüet werden muß.

Gleichwie nun aber in dem Adiv - Stand die zweifelhafte Adivs samt ausständigem
. Interesseeingezogen werden , also kommen in Gegensatz auch selbe samt dem

bey demAdiv- Stand angesetztenInteresse , von darumen allhier bey der
Rubric des ?assiv-Stands anwiederum abzuziehen , weilen die Ordnung erforde¬
ret , daßfene ^ diva , wovon in Ansehung der Zweiftlhastigkeit ( gleichwieauch
bey denen verlohrnenAdivis ) keine Erbsteuer zu erlegen , wohl aberin eventum
der Eindringlichkeit zu versicheren ist , denen übrigen Adivis nicht gleich gehalten,
sonderndurchEinverleibung in den?assiv-Standanwiederum gleichsamperAusgab
gestellet werden müßen.

Ad
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Ad Rubricam 7

Die bestrittene Unköstsn müßen mit Quittungen , oder durch andere rechtliche Weege
dargethan werden , wann anderst selbe nicht ohne dieß auf andere Art bekannt sind.

Weilen aber auch nach der vorgenommenenLiquidation , und Richtigstellung der Erb¬
steuereinige Gerichts-Unkosten von dem Erben zn bestreitten kommen , so können auch
solche vorläufig in derLiquidationeingesetzet werden.

Die bezahlte Sterb-Tar , und Abfahrt-Gelder müssen nur von jenem Vermögen , und
Quanto abgezogen werden , von welchem die Erbsteuer genommen wird . V. g.
wann ein Vermögen , per 60. tausend fl. vorhanden , wovon die Sterb-Tar genom¬
men wird , wann von diesen 60. tausend Gulden dem lebenden Ehegatt 20. tau¬
send Guldenzukommen , wovon keine Erbstcuer bezahlet wird , so kan in Vetrcfder
Erbsteuer nicht die ganze bezahlende Sterb-Tar von 60. tausend fl. sondern nur
jenes tzuaokum der Sterb-Tar , so mit Ausschlus desfreyen Drittels per 20. tau¬
send fl. von denen übrigen 40. tausend fl. zu bezahlen ist , in Abzug gebracht werden.

Rach dem Pafliv-<3tanb befinden sich in der Confignation beygcsetzet die Rubric®
des unterschiedenen Steuer - Betrags , nach welchen der Erb das A&ivum zu un¬
terscheiden , und pro diverfitate , ob von dem Derlassenschasts -Dermögen dieSteuer-
Gebühr auf einmal integraliter, oder alle Jahr , oder nur in 6 . jährlichcnRaris , nach
Auömeßulia des Patents zu entrichten , oder aber nur in eventum zu oersichereo,
in diese , ober jene Steuer - Betrags - Rubricam die Gebühr auszuwerftn hat.
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